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Bekanntmachung
Nr. 6K. 1802/3. 17. K. R. A,

betreffend BestandSekhebang von Holzverkohlungs-
erzeugviffen und anderen Chemikalien.

Vom 1. Juni 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, ,oweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt slnd,S>e Zuwiderhandlung nach85der Bekanntmachungen überorratserhebungen vom 2. Februar 1915, 3. September 1915
und 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 64, 549. 084)*)
bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsaewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603) untersagt tverdcn.

I t
«elv «Pflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Personen
(meldepflichtMn Personen ) unterliegen hinsichtlich der von
dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände (melbcpfllch-
tige Gegenstände) einer Meldepflicht.

*)  Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
wird mit Gefängnis bis zu fecks Monaten oder mit Geldstrafe
bis jii zehntausend M«rk bestraft, auch können » erräte, die
verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebc-
nen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt . Wer
sahrläflig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung
verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige
oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis
zn dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefüng-
niS bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenw wird bestraft, wer
fahrläflig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzur'chten oder
zu führen nntrrläßt.

8 2-
Mclv,Pflichtige « «genstände

Sobald die
Vorräte mehr
betragen als

Meldepflichtig sind.
1. Holzgeist, roh 200 Kg.
2. Methylalkohol 200 Kg.
3. Vor-, Mittel - und Nachläufe von Holzgeist

(Lösemittel bzw. Speziallösemittel ) 200 Kg.
4. Essigsaurer Kalk jeglicher Art 200 Kg.
5. Aceton 200 Kg.
6. Vor- und Nachläufe von Aceton 200 Kg.
7. Essigsäure jeder Erzeugungsart , airzugeben

nach Gehalt an Essigsäure, und zwar
a) 99°/» und darüber 50 Kg.
b) 96—99°/« ausschl. 50 Kg.
c) 80—96°/« ausschl. 100 Kg.
d) 60—80% ausschl. 200 Kg.
e) 30—60% ausschl. 300 Kg.
s) 30% und darunter 1000 Kg.

Reine und technische Essigsäuren sowie
versteuerte und unversteuerte sind ge¬
trennt aufzufiihren.

8. Essigäther (Essigsäureäthyläther ) 100 Kg.
9. Formaldehhd (Formalin , Foruioi ), nach

Stärken getrennt 100 Kg.
10. Parasormaldehyd _ -- 100 Kg.
11. Amhlacetat 50 Kg.
12. Kampfer

nur lünstlicher (synthetischer) Kampfer 20 Kg.
13. Borsäui 'e, technisch und rein 100 Kg.
14. Borax , technisch und rein 200 Kg.
15. Perborsanre Salze , technisch und rein 200 Kg.
16. Bor in Erzen und Erden (Boracit , Pan-

dermit ) 1000 Kg.
8 3.

Meldepflichtige Personen
Zur Meldung verpflichtet sind:

1. alle Personen , welche Gegenstände der im 8 2 bezeichi-
neten Ar / im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres
.Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen kaufen
oder verlausen,
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.Uwiimunen,
Verbände.

Unternehmer , in bc ren Vetrtelien
eiicußt  uCi :i verarbeitet Werben,
HffcntHclyted )tlicl)c Körperschaften

—-
füldjr

und

Vorräte , die sich ain Stichtag (8 4) unterwegs befinden, ;
sind nirberzüglich nach der Ankunft dom Empfänger zu 1
melden.

8 4. ,Stichtag , Meldefrist, Meldestelle !
Für die Meldepflicht find die bei Beginn des 1. Juni

(Stichtag ) sowie des 1. Dezember (Stichtag ) eines ftde»
Jahres vorhandenen Bestände an meldepflichtigen Gegen¬
ständen maßgebend. I

Die erste Meldung hat bis zum 10. Jnitt 1917, die spä¬
teren Meldungen haben bis zum 10. Tage des auf den
Stichtag folgenden Monats zn erfolgen.

Die Meldungen sind an die KnegS-Rohstoff-Abteilung
(Sekt . Ch.) des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
Berlin SÄ . 48, Verl . .Hedemannstraße 10, zn erstatten.

Erreichen die Vorräte an den im 8 2 bezeichnetcn Gegen¬
ständen nach dein Stichtage die mcldepslichtigen Mengen, so
ist die Bestandsmeldung innerhalb 2 Wochen an die vor-
bezeichnete Stelle zu erstatten.

* 8 5
Art der Meldung.

Die Meldungen haben nur auf amtlichen Meldescheinen
zu erfolgen, die bei der Vordrnckveiwaltung der Kriegs-
Rohstoff-Abteilnng des Königlich Preußischen Kriegs Mini¬
steriums , Berlin SW . 48, Perl . Hcdemannstraße <0, unrer
Angabe der Vordrucknummer Bst. 1856b anzufordern sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher
Unterschrift und genauer Adresse zn versehen

Der Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen als zur
Beantwortung der gestellten Fragen nicht verwandt wer¬
den. Auf die Vorderseite der zur Uebersendung der Meldung
benutzten Briefumschläge ist der Vermerk zu setzen:

„Betrifft Meldung chemischer Erzeugnisse".
Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausferti¬

gung (Abschrift, Durchschrift, Kopie) von dem Meldenden
bei seinen Geschäftspapieren zurückzubehalten.

. 8 6.
Lagerbuchführung

Jeder gemäß 8 3 Meldepflichtige hat über die nach
8 2 ineldepflichtigen Gegenstände ein Lagerbuch zu führen,
aus dem jede Aenderung der meldepflichtigen Vorratsmengen
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der
Meldepflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch führt,
braucht er kein besonderes Lagerbuch einzurichten.

Beauftragten Beamten der Polizei - oder Militärbehör¬
den ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die Be¬
sichtigung der Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige
Gegenstände sich befinden oder zu vermuten sind.

8 7-
Anfragen unv Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , welche diese Bekannt¬
machung betreffen, sind an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung
(Sekt . Ch.) des Königlich Preußischen Kriegsministeriums in
Berlin SW . 48, Verl . Hcdemannstraße 10, zu richten. Sie
müssen ans den! Briefumschlag sowie am Kopfe des Bnefcs
den Vermerk tragen:

„Betrifft Meldung von chemischen Erzeugnissen". |
8 8.

Inkrafttreten . !
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juni 1917 in Kraft.

la

Frankfurt (Main ), den 1. Juni 1917.
Stellv . Generalkommando XVIII. A . K.

Coblenz, den 1. Juni 1917
Kommandantur der Festung

Coblenz -Ehrenbreitstein.
1 7904/5. 17.

. .. . . . . —
Sto  in m n itftn ithi»

«Lobte,,r -«Lhrenbrel «stei„
Abt . II. Tgb.-Ns . 8942. Koblenz,  den 30. Mai 1917.

Verordnung
über Anmeldung und Ausführung von Bauarbeiteu.

Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851 in der Fassung des Gesetzes vom ! l . Dezember
1915 bestimme ich für den Befehlsbereich der Festung Cob-
lenz— Ehrenbreitstein:

1. Bauarbeiten jeglicher Art dürfen vom 15. Juni 1917
ab nur mehr mit Genehmigung , die durch die zuständige
Kriegsamtsstelle zu erwirken ist, begonnen oder fortgesührt
werden . Zur Einholung dieser Genehmigung ist cinne An¬
meldung auf einem bestiminten Formblatt nftig.

Dieses ist für die Stadt Coblenz von dem Potizeibauamt,
für den übrigen Befehlsbereich der Kommandantur von der
zuständigen Kriegsamtsstelle zu beziehen und in zweifacher
Ausfertigung für jedes einzelne Bauwerk den Ausgabestellen
wiedc- cinzureichen.

2.  Verpflichtet zur Anmeldung (Nr . 1) ift der Bauherr,
und, wenn dieser verhindert ist, die den Bon aus führende
Firma.

3 Zuständig ist die Kriegs amtsstelle Coblenz für den iin
Bezirke des 8. A.-K., die Kriegsamtsstelle Frankfurt a. M>
für den im Bezirke des 18. A.-K. gelegenen Teil des Festnngs-
bereiches.

4. Von dieser Verordnung werden die Bauarberren nicht be¬
treffen , die durch Aufnahme in die Bantenliste deS KriegS-
amts als allerdringlichstc Kriegsbanten anerkannt sind. Tie
zuständige Kriegsamtsstelle erteilt darüber Auskunft.

5. Tie Anmeldungen sind sofort einzureichen , weil sonst
auf rechtzeitige Entscheidung über Fortführung des Baues
toi dem 15. Juni nicht zn rechnen ist.

6. Tie bisher von einer Militärbehörde oder anderen
Piketten erteilten Baugenehmigungen (mit Ausnahme der
in Nr 4 bezeichnetcn Bauarbeiten) verlieren mit dein 15. Juni
1917 ihre Gültigkeit.

7. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zn
einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft
oder Geldstrafe bis zn 1500 Mark bestraft.

Der Kommandant:
v. Luckwald.

Generalleutnant.

Pr . I 3. H. 1414.
Bekanntmachung.

Tie Inhaber der bis zum 10. Mai 1917 ausgestellten
Peraütnngsanerkenntnisse über gemäß 8 3 Zister 1 und 2 des
Kriegsleistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 in den Monaten Juni
bis Dezember 1915, Januar , März , Juni — AuquÜ, Oktober,
Dezember 1916, Februar 1917 gewährte Kricqsleistungen im
Regierungsbezirk Wiesbaden werden hiermit ausgefordert, die
Vergütungen bei der Königlichen Regierunasttinvttaffe hier
bestv. den zuständigen Kreiskaffen gegen Rückgabe der An¬
erkenntnisse in Empfang zn nehmen.

Es kommen die Vergütungen für Natnralauartier , Na-
tnralverpfkegung, Stallung und Furage Betracht. Ten
in Frage kommenden Gemeinden wird von hier ans oder von
den Lendräten noch besonders mitgeteilt, welche Bergütungs-
ancrkenntnifse in Frage kommen und wievie. die Zinsen be¬
ilegen

Ani den Anerkenntnissen ist über Betrag unv Zinsen
zu guitticren.

Tie Quittungen müssen auf die Reichshauptkosse lauten-
Tei Zinsenlauf hört mit Ende dieses Monats auf. Tie

Zahlung der Betrüge erfolgt gültig au die Inhaber der An¬
erkenntnisse gegen deren Rückgabe. Zu einer Prüfunng der
Legitimation der Inhaber ist die zahlende Kasse berechtigt,
aber nicht verpflichtet.

Wiesbaden,  den 25. Mai 1917.
Der Regierungs - Präsident.

In Vertretung:
v. Gizhcki. . . , s

- _ ■ - _
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An die Wirlschaftsautzschiisfe im hiriiMN Kreise
Wie das Kriegs Wirt schnst samt in Frankfurt a . M .,

Tgb.-Nr . 5238/81, unterm 29. s . Mts . mit teilt , hat die land
wirtschaftliche Betticbsstelle für Kriegswirtschaft in Berlin
eine Bestandsaufnahme über die in bcn besetzten Gebieten des
Westens vorhandenen landwirtschaftlichen Maschinen und
Geräte , welche den Landwirten unmittelbar durch die Kriegs
Wirtschaftsämter zugeführt werden sollen, gemacht.

Danach stehen folgende gebrauchte Maschinen Versand
bereit zur Verfügung , und zwar:

Grasmähmaschine  n Me. Cormick, Massey, Harares,
Osbvrne , Deering. Jvhnston u. a . zum Preise von
ISO Mk- p. St.

Getreidemäher,  Mc . Cormick, Wood Albion, 200
Mk. p. St . .. ^ ^

BindemähMaschinen,  Mc . Cormrck, Masseh, Har-
ries , Deering, 6(X> Mk. p. St.

Heu rechen (französische, englische und amerrkanische
Herkunst), 75 Mk. p. Sr.

Heuwender,  Gabclsystem , verschiedener Herkunft
75 Mk. p. St.

S chw a d e n w e n d e r, 150 Mk. p. St.
Die Maschinen wurden in den Heereswerkstätten gründ

lich repariert und befinden sich in gut brauchbarem Zu¬
stande. . ..

Die» Ladungen werden den Kriegswirt,chaftsamtern
frachtfrei zugesandt, so daß also Frachtkosten für die Emp¬
fänger hierdurch nicht mehr entstehen.

Sämtliche Anforderungen haben durch Vermittlung der
Wirtschaftsausschüsse bei der Kriegswirtschaftsstelle , hier,

-zu erfolgen. ■ „ .
Bei Abnahme der Maschinen t|t von dem Empfänger der

Preis in bar an das Kriogswirtschastsamt zu zahlen.
Um einen Handel mit diesen Maschinen ausznschließen

muß jeder Käufer eine vom Bürgermeister oder Gemeinde
Vorsteher ausgcfüllte Bescheinigung vorlcgen, die besagt,
daß der Käufer Landwirt ist unb die Maschine in eigener

' Wirtschaft benötigt . ..
Jedes Krtegswirtschaftsamt hat vorläufig nur An¬

spruch auf zusammen etwa 20 Maschinen, die jedoch liicht
aus einer Sorte , sondern aus den vorhandenen 6 Sorten
znsammengestellt sind.

Die Menge kann nur erhöht werden, wenn in den Be
zirken einzelner Kriegswirtschaftsämter er» Bedarf sieh nicht
ergeben sollte und dadurch Maschinen frei werden. >;n ab¬
sehbarer Zeit können außerdem noch folgende neue  Ma
schinen zum Bert,and gebracht werden.

Lieferzeit in 8—10 Tagen . . . •
Eine bestimmte Anzahl Grasmähmaschinen „Deeriirg

u. Mc. Cormick Osborne,
Lieferzeit in etwa 6—10 Wochen

weitere Grasmähmaschinen „Deering 's
Bon diesen neuen Maschinen stehen jedem Kriegswirt-

schastsamt bis zu 100 Stück zur Verfügung . , ,
Sämtliche Maschinen werden auf Wunsch mit Handab¬

lagen zum Gctreidemähen versehen. Der Preis für obige
Maschinen ist einheitlich frei Bahnstation 300 MB . ^

eine Handablaae kostet besonders frei Bahnstation a,>Mk.
Diese neuen Maschinen sind nicht fertig  montiert,

sondern in ihrer Originalkistenpackung. Falls die Ausgel-
lang durch den Käufer nicht selbst erfolgen kann, so stehen
die Maschinenansaleichstellen mit den von ihnen zu be¬
zeichnenden Werkstätten zur Verfügung . Aber auch d:e Ge¬
nossenschaftlichen Zentralstellen und Hauptaenossenschaftea
würden in Frage kommen, wenn es sich um Einlagerung der
Maschinen, oder um Monteure handeln sollte. Falts diese
etwa für Verkauf oder Montage in Anspruch genommen
werden sollten , so müßten sie sich unverzüglich mit der
landwirtschaftlichen Betriebsstelle fiir Kriegswirtschaft.
Berlin , in Verbindung sehen.

Der Anmeldung etwaigen Bedarfs wird möglichst unver¬
züglich. spätestens bis zum 6. I u n i 191 7 v o r >n i t t n g s,,
entgegengesehen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Kriegswirtschaftsstelle des Unterlahnkeises.

I . V. :
: Gchön , Kreisdevutierter.

übte tlmTOOttlfttbÄuft « . _ _
Auf Grund des $ 2 Mg . '2 Dry, ‘2 dev '&eV<nwtrtu\ rtyu\v<s,

über Stickstoff dom 18. Januar 1917 Gieichs-Geiehbi. S . M)
wird bestimmt:

8 1-
Zur Ueberioachung des Perkehrs mit dlmun'nm.kdunger

wird eine Ueberwachungsftelle für Ammoniakdünger gebil¬
det. Die Ueberwachungsstelle besteht aus dem Vorsitzenden,
einem Stellvertreter des Vorsitzenden und. einem Vecwal-
tungsausschusse. Sie untersteht der Aussicht des Kriegs¬
ernährungsamts.

Der Präsident des Kriegseritährungsamts ernennt die
Mitglieder und bestimmt das Nähere über die Leitung und
Zusammensetzung der Stelle und über den Geschäftsgang.

8 2.
Wer Ammoniakdünger herstellt , bedarf vom l . Juli 1917

ab zu dessen Absatz der Genehmigung d^r Ueberwachungs¬
stelle.

Die Ueberloachungsstelle kan» weitere BestMtmuugen.
über den Absatz von Ammoniakdünger erlassen.

§ 3.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift im 8 2 Abs. 1

oder die auf Grund des 8 2 Abs. 2 erlassenen Bestimmungen
werden nach 8 3 Nr . 1 der Bekanntmachung über Stickstoff
vom 18. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 59) mit Gefängnis
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zü zehntausend
Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben der Strafe können die Gegenstände, aus d:c ,uh
die strafbare .Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 4.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Berlin , den 18. Mai 1917.

Ter Präsident des  K r i e gs e r n ä h r u n g - a m t S
von Batocki._

Abt . Mb . Tgb.-Nr . 10104/3056 . ,
Frankfurt a. M , 15- Mai 1917. .

Bctr.: Lieferung von Dienstsiegeln.
Verordnung.

Aus Grund des 8 9b des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand vom 4. 6. 1851 in der Fassung des Reichsgesetzes
vonr 1l 12. 1915 bestimme ich in Ergänzung der Verord¬
nung 'vom 15. 1. 1916 Abt . Mb Nr . 554/4. betr . unbefugte
Herstellung von Dienstsiegeln für den mir unterstellten
Korpsbezirk und im Einvernehmen mit dem Gouver¬
neur — auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

1.
Siegel oder Stempel für Militärbehörden , Vordrucke zu

Militärerlaubnisscheinen , Militärfahrscheinen , militärischen
Ausweisen aller Art dürfen:

а) an militärische Stellen im Felde nur dann geliefert
werden, wenn der Auftrag von einer militari,chen
Vermittlungs - oder Beschaffiingsstelle in der Heimat
erteilt ist; . , . . , .

б) an einen gbhuleiiden Boten nicht ausgehandigt wer¬
den, müssen vielmehr der bestellenden Behörde selbst
überbracht oder zugesandt werden.

2.
Bestellungen iintergeordneter militärischer Stellen auf

die unter 1 genannten Gegenstände dürfen nur daiin aus-
ceführt werden, wenn die Bestellschreiben den Sichtvermerk
und Stempel einer Vorgesetzten Dienststelle tragen.

3.
Zuwiderhandlungen werden wit Gefängnis bis zu einem

Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

XVIII. Armeekorvs.
Stellvertretendes Generalkommando
Der stellv. Kommandierende General:

Riedel,
Generalleutnant.
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»ke Patzv - r-schrrfte-n.
Verordnung.

Ans Grund des § 9 6 des Gesetzes über den Belagerungs-
ri!>'tond vom 4. Juni 1851 in der Fassung des Reichsgesetzes
vom 11 Dezember 1915 bestinckne ich für den mir unter-
stellten Korpsbezirk: I.

Mi Gefängnis bis zu einem Jahre , beim Vorliegen
mildernder Umstände mit Hast oder Geldstrafe bis zu 1506
Ml wird bestraft:
1 wer eigenmächtigvon den Reisezielen oder Reisewegen ab-

weicbt, die ihm in einem Sichtvermerk zu einem Paß oder
Personalausweis vorgeschrieben sind,

2.wer einen Paß , Personalausweis oder Pafli -ricbein oder in
einer solchen Urkunde einen Sichtvermerkoder einen sonstigen
Eintrag öder Stempel einer amtlichen Stelle fälschlich an¬
fertigt oder verfälscht,

8. wer wissentlich von einer solchen falschen oder verfälschten Ur¬
kunde oder von einer solchen echten für einen Anderen aus¬
gestellten Urkunde, als wenn sie für ihn ausgestellt wäre,
Gebrauch macht,

4. wer einen Paß, Personalausweis oder Passierschein einem
Anderen zum Gebrauch überläßt,

L wer wissentlich zur Erlangung oder Verschaffung eines Passes,
Personalausweises oder Passierscheines von Sichtvermerken
oder sonstigen Einträgen itt diese Urkunden unwahre An-
aalen macht oder unrichtige oder irres«..r :nde Ausweise
und Belege vorlegt, oder wer wissentlich von einer auf dieses
Weise erlangten oder verschafften Urkunde Gelrauch macht,

6 ein Ausländer, welcher der Verpflichtung, sich über seine
Person auszuweisen (88 2, 3 und 4 der Verordnung vmu
21, Juni 1916 — R . G, Bl . S . 599 —s innerhalb der
ilm von einer Polizei- oder Militärbeh 'irve bestimmten
Frist nicht nachkommt,

II.
Tic gleichen Strafen treffen denjenigen, der zu den Straf-

taten unter 1—6 ausfordert oder anreizt.
III.

Auch der Versuch ist strafbar.
XVIII Armeekorps.

GteAvertretendeS Generalkommando.
Ler stellv. Kommandierende General:

Riedel.
veneralleutnant-

nmton, insbesondere solche mit unversorgten .Kindern, kön¬
nen für die Kriegsdauer laufende Beihilfen erhalten , wenn
sie durch die Teuerung nachweislich in eine Notlage geraten.
Dies ist auch in den Fällen möglich, wo feste Kriegsbeihilfen
infolge Zurruhesetzung oder Tod eines Beamten fortfallen.
Beteiligten wird empfohlen, Anträge unter näherer An-
gwbe der für die Prüfung maßgebenden Verhältnisse an
di« für ihren Wohnort zuständige, der letzten Vorgesetzten
Behörde des Beamten entsprechende Behörde einzurerchen.

Der Könißl. Landrat
I.

Zimmern, « » n.

Nichtamtlicher Tel).
Aus Provinz und Nachbargebieten

Limburg , 31. Mai. Ter Bizewachtmeifter Fritz Knöpp-
ler von Limburg, Sohn des Herrn Landesw^ cmeisters A.
KnLppler. wurde zum Leutnant befördert.

Höchst a . M ., 31. Mai . Einem Soldaten aus Höchsta. M.,
ker kriegsgefangeneFranzosen zu betreuen hat, wurde dieser
Tage von einem der Poilus eine Pariser Zeitung  ge¬
zeigt, in der ausgesührt wurde, daß man aus Mangestian
Fleisch in Höchst bereits Mäuse verspeise und sie gut bezahle.
Zum Beweise war das bekannte Inserat der Höchster Farbwerke
alt.edruckt, wonach lebende Mäuse für 50 Pfg. das Stück
zu' kaufen gesucht werden. Triumphierend fragt das Blatt;
„Wenn sie schon 50 Pfg. für ein Mäuschen zahlen, ivas iwch,
da erst eine Ratte kosten? — Die guten Pariser könnten
doch wohl wissen, daß solche Mäuschen in den FarbweKen
z« wissenschaftlichen Versuchszwecken gebraucht weroen.

U -Doote heraus
lautete die siegverheißende Losung!

Unser Dank
für die glänzenden Taten sei der Erfolg der

„U -Doot -Spende"

Anzeige «.

Abt . Mb . Tgb .°Nr . 10552/3099.
Frankftrrt a . M., den 11. Mar 1917.

L' ctr.: Entwendung von Garten - und Feldfrüchten.
Verordnung.

Im Interesse der öffentlichen Sicherheit bestimme ich
auf Grund des 8 9 b des Gesetzes über den Belagerungszu¬
stand vom 4. Juni 1851 in der Fassung des Neichsgesetzes
vom 11. Dezember 1915 für den mir unterstellten Kdrps-
bezirk und — im Einvernehmen mit dem Gouverneur —
auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre , beim Borliegen
mildernder Umstände mit Hast oder Geldstrafe bis 1500
Mark , wird bestraft , wer Gartensrüchte , Feldfrüchte oder
andere Bodenerzeugnisse aus Gartenanlagen aller Art,
Weinbergen, Obstanlagen , Baumschulen, von Aeckern,
Wiesen, Weiden, Plätzen, Wegen oder Gräben entwendet.

XVIII. Armeekorps.
[ Stellvertretendes Generalkommando

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel,

>rf i Generalleutnant.

Torfmull.
Wir sind in der Lage, Torfmull  zu beschaffen.

Bestellungen sind durch die Herren Bürgermeister hierher
zu richten.
K«us«ä»nische Geschäftsstelle des Krrisausschvffes

des Unterlahnkreisrsz> Diez.

Saatmais
steht noch in geringen Mengen zur Verfügung. Bestellungen
sind durch die Herren Bürgermeister hierher zu richten.
Ka»smä»nische Geschäftsstelle des Kreisaussch»ffes

_ des Unter!ahukreises zu Diez._
Betr . Eierausgabe.

Von Samstag , den 2. bis Mittwoch , den 6.
Juni  kann aus Abschnitt 7 der Eierkarte bei der Eierstelle
ein Ei bezogen werden.

Freiendiez,  den 30. Mai 1917.
Der Bürgermeister:  Künzler.

Verantwortlich für die Schriftleitung Richard Hein, Bad Ems.

KVf».
ieGefielfu.L.H3«.
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Toblenz — Diez — Limburg — Gießen.

ßoblenz . >
Ojttzerlatzusteu» Sv
Lberlahnstein a«

Niederlahustein atz
FriedrichSsegen'
Lindenbach
Bad Ems "
Bad Eps a"
Dausenau
Nasiau
Obemhot
Laurenburg
Balduinstein
Fachingen
Diez a»
Diez 0r<
Limburg «n
Limburg atz
Eschhofen
Kerkerbach
Runkel
Wllmar
Arfurt
Aumenau „
Mrfurt „
Gräveneck
Weilburg
Löhnberg
Etockhausen „
BraunfelS „
Burgsolms
AlbShaufen
Wetzlar an
Wetzlar ab
Dutenhofen
Gieße» an

5.48
5,56

6,00
6,09
6.16
6,21
6.25
6,28
6,35
6,44
6,52
7,03
7,13
7,20
7.25

7
7.30
7.40
7,47
7,26
7,42
7.53
8,02
8,07
8,11
8,12
8,21
8.31
8.41
8.53
9,04
9,11
9,16

T i
4,12 5,52
4,19 5,58
4,25 6,03
4.30 6,08
4,36 6,14
4,43 6,21
4.50 6,28
4.58 6,37
5,04 6,44
5,15 6,55
5.22 7,01
5.31 7,10
5,38 7,16
5,45 7,22
5.50 7.27
5.58 7,35
6,02 7,56
6,14 8,07
6.22 8,15

6,38 7,28 9,27 9,17
6,45 7,35 9,34 9,25 7

9,40
9,46
9,51
9,56

10,02
10.09
10,18
10,25
10,32
10,42
10,48
10,57
11,03
11.09
11,14
11,21

7
10,10
10,18
10,27

10,21
10.32
10,41
10,46
10.50
10.51
11,00
11,10
11,20
11.32
11,43
11,50
11,55
11,57
12,05 7

12,26
12,32
12,37
12,42
12,51
12,58
1,05
1.15
1,23
1,37
1,43
1,52
1,58
2,04
2,09
2.16

7
12,26
12,32
12,37
12,42
12,47

an

11,57
12,09
12,17

12,27
12,35
12,46
10,48 7
12,43 2,21
12,52 2,32
12,59 2,41

1,04 2,46
1.08 2,50
1,10 2,51
1,17 3,00
1,25 3,10
1.33 3,20
1.44 3,32
1,54 3,43
2,01 3,50
2.06 3,55
2.09 3,58
2,16 4,06
2,21
2,28
2.34
2.39
2.45
2.52
2,59
3.07
3,13
3,23
3,30
3.39
3.46
3.53
3,58
4,06
4.08
4,20
4,28

7
4,00
4,10

4,06
4,13

4,30
4,32

I
4,45

5,13
5,15
5,23 7 7

5,28 6,10
6,16
6,21
6,26
6,32
6,39
6,46
6,55

i 7,01
6,02 7,11

7,17
7,26

6,18 7,32
7,38
7,43

6,32 7,51
6,34

! *
6,50

5,44
5.52
6.03

5.44
5.53
5,59
6.04
8,08
6,11
6,18
6,27
6.35
6.45
6.54
7,01
7.06

6,52 7,10
7,00 7,17

7.23
7,29
7.36
7,41
7.46
7.53
8,00
8.07
8,13
8.24
8,31
8,40
8.47
8.54
8,59
9.07

8,03 9,10
8,15 9,22
8,23 9,30

7
7,15
7,21
7,26
7,31
7,36
an

5t
ss

7
8,12
8,22
8.44

8,25
8.36
8.45
8,50
8.54
8.55
9,04
9,14
9,24
9.36
9,47
9,54

7 9,59
9,07 10,00
9,15 10,08

0 7
9,08 10,04
9,16 10,14

8,56
9,18

9,35
9,37

10,13
10,15

10,15
10,26
10,35
10,40
10.44
10.45
10,54
11,04
11,14
11,26
11,37
11,44
11.49
11.50
11,58

G

10,47

11,12
11,13

>
11,29

Gießen
7

Limburg — Diez - Cdbltuz.

Gieße»
Dutenhofen
Wetzlar
Wetzlar
Albshausm
Burgsolms
Braunfels
Stockhausen
Löhnberg
Weilburg
Gräveneck
Fürfurt
AumenaU
Arfurt
Villmar
Runkel
Kerkerbach
Eschhofen
Limburg
Limburg
Diez
Diez
Fachingen
Balduinslein
Laurenburg
Dbernhof
Rassau
Dausenau
Bad Ems
Bad Ems
Lindenbach

I Nievern
Friedrichssegen„
Rrederlahnstein an
^berlahnstein an
L-berlahnstein atz
-ittderlahnstrin atz

an

atz 5,41 4,54 6,24
5,50 I 6,33

an 6.00 5,09 6,43
atz 6,02 5,11

«n
ab
an
ab

7 7 7
4,49 5,27 5,27
4,57 5,34 5,34
4,59 5,35 5,35
5,05 5,41 5,41
5,12 5,48 5,48
5,23 5,58 6,00

6,12

an
atz

5,35
5,43
5,52
5.58
5.59
6,04
6,09
6,17

9S»
CO
<3

SSSS

Noblen;

6,20
6,29
6,35
6,52
6,57
7,02
7,10

_ 7,20
6,27 6,31 7,47

6,35 7,27
6,37 7,39
6,45 7,47

6,11
6,16
6.23
6.29
6.36
6.44
6.52
6,58
7,05
7.11
7.19
7.24
7.29
7,34
7,40
7 .44
7.50
7.52
7,57
8,03
8.12
8,22
8.29
8.37
8,43
8.45
8.50
8,55
9,02
9,10
9.19
8,14
9,13
9,21

5,37 5,45
5,54
6,00
6,08
6,15
6,22
6,28
6,33
6,39

6M 6,45
6,10

T
8.05

T 8,20
7,02 8,22
7,11
7,17
7,24 8,36
7.31
7.41 ;
7,49 8,51
7,58
8,04
8,13
8,19
8,26
8.32
8,37
8.42
8,47 9,24

10,12 12,32 5.23 6,40 9,00
10,21 12,41 5,32 6,49 9,11
10,31 12,51 T 5.42 6,59 9,22
10,33 12,53 3,44 5,46 7,14 9,30
10,42 / 1,02 3,53 5,56 7,23 9,43
10,47 ' 1,07 3,58 6,02 7,28 9,50
10,54 1,13 4,04 6,09 7,34 9,57
11,01 1,20 4,11 6,17 7,41 10,05
11,11 1,29 4,19 6,27 7,49 10,17
11,18 1,36 4,25 6,33 7,55 10,28
11,26 1,44 4,34 6,42 8,04 10,38
11,32 1,50 4,40 6,48 8,10 10,44
11,39 1,57 4,49 6,55 8,19 10,52
11,46 T 2,03 4,55 7,02 8,25 |
11,53 12,52 2,10 5,02 7,08 8,32 11,04
11,59 12,58 2,16 5,08 7,14 8,38 11,12
12,04 1,03 2,21 5,13 7,19 8,43 1119
12,11 1.08 2,26 5,18 7,25 8,48 11,27

T 12,17 T 1,14 2,32 T T 5.23 T 7,31 8,53 11,35
9,38 12,20 2,36 3,51 8,04 7,16 7,34 T52 11,41
9,44 12,27 2,42 3,58 6,11 7,23 7,40 7,59 11,48
9,45

6 45
6,47

7,03
9,10
8,14
7,05
7,13

10,11
I

10,21
10,23

10,42
!

10,30
10,46
10,54

12,28 2,46 4,00 6,12
12,34 2,51 4,06 6,18
12,41 2,57 4,14 6,25
12,52 3,06 4,26 6,36

1,04 3,16 4,39 6,48
1,12 3,25 4,47 6,57
1,21 3,33 4,56 7,06
1.27 3,39 5,02 7,12
1.28 3,42 5,03 7,14
1,33 3,47 5,08 7,19
1,38 3,53 5,13 7,24
1,46 4,00 5,20 7,31
1,56 4,08 5,30 7,41

— 6,03
4,06 — 6,39
4,13 5,38 7,43
4,21 5,48 7,51

7,24
7,30
7,37
7,47

an

<y

7,56
8,01
8,08
8,17
8,27
8,35
8,43
8.49
8.50
8.55
9,01
9,08
9 16

8.56
9,47
9,55

SS
Z
SS
SS

10,40
10,47
10,52
11,00
11,10
12,06
11,06
11,14
Jl,22

j-jtoburg atz

fe,
-rberneisen

M " ° -

^ufenselden

" >chardt

. .̂ olphseck
M
° schw. ab lt

$6abenm Limburg

— Diez— Wiesbaden.Wiesbaden — Diez— Limburg.4,41
7,56 12,28 2,44 6,18 7,52 Wiesbaden ab * ■£6,58 4 16 6,37 % 4,52
8,08 12,39 2,55 6,29 8,03 Langenschw. 8,10 5,31 7 . 53"2 5,00
8,16 12,47 3,04 6,40 8,13 Adolphseck 8,14 5 . 367,56 Z 5,06
8,22 12,53 3,11 6,47 8 . 20Breithardt . #3 8,22 5,44 8,03 5,11
8,27 12,58 3,17 6,53 8,25 Hohenstein AL 8,27 S 5,49 8,07 s 5,17
8,33 1,04 3,22 6,59 8,39 Laufenselden ll T 8,31 | 5,54 8,10 T 5,25
8,41 1,12 an 7,09 8,46 Michelbach n 5,51 6,30 8,40 g 6,03 8,18 8,07 5,30
8,48 1,17 T 7,16 8,51 Kettenbach tr 5,56 6,35 8,46 g 6,08 8,22 8,12 5,34
5,38 8,54 1,22 7,22 8,56 Rückershausen ff 6,01 6,41 8,51 - -T 6,14 8,26 8,18 ein
5,47 9,03 1,31 an 9,05 Zollhaus 6,09 6,48 8,59 10,34 3,28 6,21 8,32 8,36. j
5,52 9,08 1,36 j 9,10 Hahnstätten 6,15 6,54 9,05 10,40 3,34 6,27 8,42 5,57

9,13 1,41 9,15 Oberneisen n 6,20 7,00 9,10 10,45 3,40 6,33 8,48 6,05
9,21 1,49 9,23 Flacht 6,26 7,06 9,16 10,51 3,46 6,39 8,55 6,13
9,29 2,00 CSV 9,28 Diez ab 6,38 7,20 9,27 11,03 3,58 6,52 9,07 7,19
10,33 3,08 10,36 Limburg an 6,45 7,27 9,34 11,10 4,06 7,00 9,15 immmimmiimimmmnmmmmnmnimminmiimmmmnmmmmiimmmmmmm
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